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Stand: Februar 2009
Der Magisterstudiengang in Mainz, LL.M.

· Ein Aufbaustudiengang für graduierte ausländische Juristen –
Abschluss:


Magistra Legum/Magister Legum, LL.M.

Zielgruppe:
ausländische Juristinnen und Juristen, die in ihrem Heimatland mindestens drei Jahre ausschließlich Jura studiert haben (ohne fachfremde Fächer wie z.B. Sport, Sprachen, Informatik, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft...)

Dauer:



1 ½ Jahre

Unterrichtssprache:
deutsch (Nachweise über Deutschkenntnisse sind erforderlich)
Bewerbungskosten:

einmalig 50,00 € für die Anerkennung ihres ausländi-

schen Abschlusses

Bewerbungsfrist:
01. März für das Sommersemester oder 

01. September für das Wintersemester

Studienbeginn:

Ende April für das Sommersemester oder

Ende Oktober für das Wintersemester  

Lebenshaltungskosten:
ca. 650,00 € pro Monat (einschließlich Sozialbeiträge an die Universität, Miete, Krankenversicherung, Lebensmittel, Semesterticket, etc.)

Besonderheiten:
*  eine umfassende und persönliche Beratung der LL.M.-Studenten
*  eine Begrüßung im offiziellen Rahmen
*  es werden extra Tutorien für LL.M.-Studierende angeboten
*  es wird ein Kurs über wissenschaftliche Arbeitstechnik angeboten
Für Juristinnen und Juristen mit einem ausländischen Hochschulabschluss der Rechtswissenschaft bietet der Fachbereich 03 der Universität Mainz ein Aufbaustudium an. 

Es kann entweder zum Sommer- oder zum Wintersemester begonnen werden. Seine Dauer beträgt drei Semester. Während dieser Zeit werden die Studierenden von einem Professor, dem Magisterbeauftragten, betreut. Abgeschlossen wird das Studium mit dem akademischen Grad eines Magister Legum (LL.M). Die Studierenden kommen dazu aus aller Welt nach Mainz. 
Um in Mainz das Studium beginnen zu können, müssen Sie folgende Schritte unternehmen:
1. Sie müssen ihren Ausbildungsabschluss anerkennen lassen, die Anerkennungsgebühr beträgt 50,00 €. Der entsprechende Antrag ist als download verfügbar. Die Anerkennung müssen Sie rechtzeitig VOR ihrer Bewerbung beantragen, da Sie erst auf die Anerkennungsurkunde warten müssen, die Sie dann ihrer Bewerbung beilegen.
Wenn Sie Stipendiat sind, müssen Sie ihr Zeugnis nicht anerkennen lassen, sie müssen dann ihrer Bewerbung die „Anlage zum Zulassungsantrag“ (als download verfügbar) mit Stipendiennachweis beifügen.
2. Sie müssen Ihre Bewerbung für den LL.M.-Studiengang vollständig und fristgemäß an die Abteilung Internationales der Uni Mainz schicken.
3. Sie müssen die DSH-Prüfung (das ist ein Sprachtest) bestehen oder eine Befreiung von der DSH im Fremdsprachenzentrum der Uni Mainz erwirkt haben. 
4. Erst jetzt müssen Sie sich im LL.M.-Büro melden, um Ihre Unterlagen und Ihre Anschrift zu hinterlassen. Hier erhalten sie detaillierte Informationen und ausführliche Stundenplanberatung. 
Vor der Bewerbung:

Besuchen Sie die homepage der Abteilung Internationales. Auf der Seite http://www.uni-mainz.de/studium/873_5709.php#menu1 finden Sie alle wichtigen Informationen und die notwendigen Antragsformulare als download (z.B. das Anerkennungsformular, das Bewerbungsformular, die Anlage zum Zulassungsantrag etc.). 

WICHTIG:  Sie müssen Ihre Bewerbung an die Abteilung Internationales schicken!

Wenn Ihre Bewerbung nicht den Anforderungen der Abteilung Internationales entspricht, wird Ihre Bewerbung abgelehnt.

Bitte beachten Sie auch die „Informationen für ausländische Studienbewerber/-innen“ auf der Homepage der Abteilung Internationales. Hier erhalten Sie unter anderem wertvolle Informationen über die Kosten des Aufenthaltes in Deutschland, die begrenzten Arbeitsmöglichkeiten, Visa und Wohnraumvermittlung.

In dem Bewerbungsformular geben Sie bitte unter „1.1 Studiengang 1. Wahl, Hauptfach“ „LL.M. für im Ausland graduierte Juristen“ an und kreuzen den Abschluss „Magister“ an.

Für die Bewerbung müssen Sie unter anderem Deutschkenntnisse nachweisen, die mindestens das Niveau der Mittelstufe I des Goethe-Instituts haben, damit Ihre Bewerbung Aussicht auf Erfolg hat.

· Verfügen Sie über Mittelstufen-Niveau, so kreuzen Sie bitte in dem Bewerbungsformular bei der Frage 11 „JA“ an. Dann erhalten Sie unter Umständen einen Platz in dem Deutschkurs der Universität, der Sie auf die DSH-Prüfung vorbereitet. 

Die Dauer des Kurses hängt davon ab, wie schnell Sie das DSH-Niveau erreichen. Der Kurs dauert mindestens ein halbes Jahr und kann bis zu 1 ½ Jahre dauern.

Für diese Zeit müssen Sie sich als Student mit dem Status „Deutschkurs“ im Studierendensekretariat der Uni Mainz einschreiben.

Wann, wo und welche Unterlagen Sie zur Einschreibung mitbringen müssen, steht auf Ihrer Zulassung.

· Wenn Sie die DSH schon bestanden haben oder über ein Äquivalent verfügen oder die Oberstufe abgeschlossen und einen Beratungsschein des Fremdsprachenzentrums der Uni Mainz haben, fügen Sie die Nachweise der Bewerbung bei und kreuzen bei der Frage 11 „NEIN“ an.

Informationen zum DSH-Sprachtest und den Befreiungsmöglichkeiten von der DSH finden Sie beim Fremdsprachenzentrum der Uni Mainz unter http://www.fsz.uni-mainz.de/ . 

Hier finden Sie auch DSH-Musterprüfungen!

Bitte beachten Sie die Bewerbungsfristen:

· 01. März für den Studienbeginn April (Sommersemester = SoSe)

· 01. September für den Studienbeginn Oktober (Wintersemester = WS)

Nach der erfolgreichen Bewerbung:

Sie erhalten nun eine Zulassung der Uni Mainz mit der Sie ein Visum beantragen und nach Mainz kommen können.

Ein Zimmer müssen sie sich selbst suchen. Sie können dazu schon vor ihrer Immatrikulation einen Antrag für ein günstiges Zimmer des Studierendenwerks unter http://www.studentenwerk-mainz.de/wohnheime.html stellen. Gehen sie auf jeden Fall nach Antragstellung zu den angegebenen Sprechzeiten im Studentenwerk vorbei und haken Sie noch einmal nach!

Ansonsten finden Sie auf dem Campus zahlreiche Aushänge, die private (und meist teurere) Zimmer anbieten.

Sobald Sie die DSH-Prüfung bestanden oder eine Befreiung erwirkt haben, können Sie sofort mit dem LL.M.-Fachstudium beginnen. 

Kommen Sie bitte dafür unverzüglich in das LL.M.-Büro:

LL.M.-Büro, Auslandsbüro Jura
Haus Recht und Wirtschaft I, Welderweg 9

55099 Mainz

Zimmer 02/132 (2. Stock)

Tel.: ++ (0) 61 31 / 39 - 2 20 74
Fax: ++ (0) 61 31 / 39 – 2 38 28
E-Mail: llm-jura@uni-mainz.de 

Sprechzeiten: 
Dienstag
17:00 – 18:30 Uhr




Donnerstag
09:00 – 12:00 Uhr

Hier erhalten sie alle wichtigen Informationen und Beratung zum Magisterstudium. Bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
· eine einfache Kopie der deutschen beglaubigten Übersetzung Ihrer Examenszeugnisse sowie eine einfache Kopie der deutschen beglaubigten Übersetzung ihrer Fächerliste (§ 3 Abs. 2 Satz 1 LL.M.-Ordnung) 

Es müssen aus dem Abschlusszeugnis die Studiendauer sowie die belegten Fächer ersichtlich sein. Ist dies nicht der Fall, so müssen entsprechende Bescheinigungen der Heimatuniversität in deutscher Übersetzung mitgereicht werden. 
· eine einfache Kopie des DSH-Zeugnisses oder der Befreiung von der DSH.

Gegenstand und Ablauf des Magisterstudiums
Den Ablauf sowie die Voraussetzungen für das Studium im Magisterstudiengang regelt die LL.M.-Ordnung des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaft (FB 03) vom 25. März 2002. Diese sollten Sie im LL.M.-Büro anfordern oder im Internet unter www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/fach/rechtswiss.htm einsehen und durchlesen.

Zu Beginn Ihres LL.M.-Studiums bekommen Sie eine Einladung zum Magister-Kaffee. Dort werden sie offiziell am Fachbereich Jura begrüßt und sie haben die Möglichkeit, ihre Mitstudenten kennen zu lernen und sich mit fortgeschrittenen LL.M.-Studenten auszutauschen.

I. Zusammenstellung des Stundenplans
Hinweis:
Jeweils zu Beginn ersten und zweiten Semester müssen Sie einen Stundenplan über die von Ihnen besuchten Vorlesungen im LL.M.-Büro abgeben. 

Dieser Stundenplan ist verbindlich und muss spätestens drei Wochen nach Semesterbeginn abgegeben werden.
Bei der Zusammenstellung Ihres Stundenplans werden Sie vom LL.M.-Büro beraten. Informieren Sie sich aber bitte vorher über die im nächsten Semester angebotenen Veranstaltungen. Das online-Vorlesungsverzeichnis finden Sie auf der homepage der Uni Mainz unter „Vorlesungsverzeichnis“. Aktueller ist das „Kommentierte Vorlesungsverzeichnis“ der Fachschaft Jura, das aber erst kurz vor Semesterbeginn erscheint. Die Fachschaft Jura sitzt im Erdgeschoss des neuen Hauses Recht und Wirtschaft.

Die für Sie wichtigen Veranstaltungen sind die Vorlesungen und eventuell die Seminare. (Sollten Sie sich für ein Seminar - z.B. das rechtsvergleichende Seminar von Prof. Hepting - interessieren, kommen Sie bitte so schnell wie möglich in das LL.M.-Büro). 

Übungen, Examinatorien und der Klausurenkurs sind für LL.M.-Studenten nicht geeignet.

Zu manchen Vorlesungen werden Arbeitsgemeinschaften und Tutorien angeboten – diese sind für LL.M.-Studenten sehr empfehlenswert, da dort einzelne Probleme gründlich besprochen und Besonderheiten bezüglich der Arbeitsweise erklärt werden (insbesondere die Bearbeitung praktischer Fälle, die ausländischen Studenten erfahrungsgemäß oft Schwierigkeiten bereitet) . Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der jeweiligen Vorlesung.

Bei der Wahl der Lehrveranstaltungen sind Sie grundsätzlich frei.
Verpflichtend ist, dass Sie im ersten Semester mindestens Veranstaltungen im Umfang von 10 Stunden pro Woche (sog. „Semesterwochenstunden“, kurz „SWS“) besuchen und im zweiten Semester mindestens 8 SWS.

Die besuchten Lehrveranstaltungen müssen aus mindestens zwei verschiedenen Rechtsgebieten gewählt werden, da Sie insgesamt in den beiden LL.M.-Semestern Veranstaltungen im Umfang von mindestens vier Wochenstunden eines anderen Rechtsgebietes besuchen müssen (§ 4 Abs.2 LL.M.-Ordnung). 

Bedenken sollten Sie bei der Wahl Ihrer Fächer, dass auch für ein Fach, das 6 SWS umfasst nur eine Klausur zu schreiben ist. D.h. wählen Sie 5 Fächer mit jeweils 2 SWS müssen Sie auch 5 Klausuren schreiben; haben Sie jedoch ein Fach mit 6 SWS und ein Fach mit 4 SWS belegt, müssen Sie nur 2 Klausuren schreiben.
Insgesamt gibt es drei Rechtsgebiete:

Aus dem Kernbereich des Zivilrechts kommen zum Beispiel in Betracht:

· BGB allgemeiner Teil (BGB AT), Schuldrecht allgemeiner Teil und besonderer Teil, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht 

· Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Markenrecht, Wertpapierrecht

· Arbeitsrecht

· Internationales Privatrecht, UN-Kaufrecht, Rechtsvergleichung

Aus dem Kernbereich des öffentlichen Rechts kommen z.B. in Betracht:

· Staatsrecht I (Staatsorganisation), Staatsrecht II (Grundrechte)

· Verwaltungsrecht

· Umweltschutzrecht

· Steuerrecht

· Europarecht, Recht der Internationalen Institutionen, Völkerecht

· Medienrecht

Aus dem Kernbereich des Strafrechts kommen z.B. in Betracht:

· Veranstaltungen über den allgemeinen Teil des Strafrechts

· Veranstaltungen über den besonderen Teil des Strafrechts

· Kriminologie, Strafprozessordnung, Strafvollzug

Beispiel:
Zusammenstellungen 1.-5. Variante wären möglich, da sie alle Erfordernisse erfüllen (Belegung von 10 SWS im ersten und 8 SWS im zweiten Semester, davon mindestens 4 SWS aus einem anderen Rechtsgebiet, Varianten 6 und 7 nicht!  

	
	1. Semester (10 SWS)
	2. Semester (8 SWS)
	

	1. Variante:
	6 SWS Zivilrecht

4 SWS ÖR
	8 SWS Zivilrecht
	Ist möglich

	2. Variante:
	10 SWS Zivilrecht
	4 SWS Strafrecht

4 SWS ÖR
	Ist möglich

	3. Variante:
	6 SWS Strafrecht

4 SWS ÖR
	8 SWS Strafrecht
	Ist möglich

	4. Variante:
	8 SWS ÖR

2 SWS Zivilrecht
	6 SWS ÖR

2 SWS Strafrecht
	Ist möglich

	5. Variante:
	6 SWS Strafrecht

2 SWS Zivilrecht

2 SWS ÖR
	4 SWS ÖR

2 SWS Strafrecht

2 SWS Zivilrecht
	Ist möglich

	6. Variante:
	10 SWS ÖR
	8 SWS ÖR
	Ist nicht möglich, da kein zweites Rechtsgebiet!

	7. Variante
	8 SWS Strafrecht

2 SWS Zivilrecht
	8 SWS Strafrecht
	Ist nicht möglich, da keine 4 SWS in einem anderen Rechtsgebiet!


II. Leistungskontrollen
Die von Ihnen zu besuchenden Lehrveranstaltungen müssen jeweils mit einer Leistungskontrolle (Prüfung) abgeschlossen werden. Diese sind in der Regel schriftliche Abschlussklausuren, in Ausnahmefällen findet eine mündliche Prüfung statt.

Sie werden vom LL.M.-Büro (Auslandsbüro Jura) zu allen von Ihnen gewählten Prüfungen angemeldet. Das ist ein besonderer Service für Sie. 
Bitte melden Sie sich nicht selbst im Prüfungsamt oder über das System Jogustine an, da es sonst zu Doppelanmeldungen und organisatorischen Problemen kommt. 
Tip: In der Fachschaft Jura (Erdgeschoss neues ReWi-Haus) sind gesammelte „alte“ Klausuren erhältlich – mit ihnen kann man sich gut auf die Klausuren vorbereiten.

Über die bestandenen Leistungskontrollen erhalten Sie eine Bescheinigung vom LL.M.-Büro nach dem Ende des 2. LL.M.-Semesters (Sie bekommen keine einzelnen Scheine).

Achtung: Im ersten Semester müssen Sie Prüfungen zu Veranstaltungen im Umfang von 10 SWS bestehen, um das Studium im zweiten Semester fortsetzen zu können!

Bei Nichtbestehen ist eine einmalige unverzügliche Wiederholung möglich (§ 4 Abs. 3 u. 4 LL.M.-Ordnung). Nichtbestanden ist eine Klausur, wenn eine Klausur mit weniger als 4 Punkten bewertet wurde.

	0-3 Punkte
	4–6 Punkte
	7–9 Punkte
	10–12

Punkte
	13-15 Punkte
	16-18 Punkte

	ungenügend
	ausreichend
	befriedigend
	gut
	sehr gut
	ausgezeichnet


Sie müssen sich selbst über den Klausurrückgabetermin informieren (dieser steht meistens auf der Homepage der Professoren). Die Klausuren – auf denen die Note auf dem letzten Blatt zu sehen ist - sind meistens beim Pedell erhältlich und können dort von Ihnen abgeholt werden) und wenn Sie durchgefallen sind, müssen Sie sich selbst so schnell wie möglich um die Anmeldung und den Termin der Wiederholungsklausur kümmern. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das LL.M.-Büro.

Sollten Sie die Klausur und die Wiederholungsklausur nicht bestanden haben, können Sie das erste Semester insgesamt nur wiederholen, wenn Sie durch ein ärztliches Attest eine längere Erkrankung oder eine Erkrankung im Prüfungszeitraum nachweisen.

Können Sie kein Attest vorweisen, können Sie den LL.M. auch nicht fortsetzten!
Im Laufe des 1. oder 2. Semesters wird ein Magisterarbeitskurs angeboten. Hier wird Ihnen erklärt, wie man eine Magisterarbeit schreibt und welche Formalien unbedingt (!) zu beachten sind. Das zum Kurs gehörende Formalienmerkblatt ist im LL.M.-Büro erhältlich. Es ist sehr wichtig, dass Sie diesen Kurs besuchen.

III. Ablauf des Studiums

 1. Semester

In Ihrem ersten Semester müssen sie an rechtswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen von insgesamt mindestens 10 Semesterwochenstunden (SWS) teilnehmen (Arbeitsgemeinschaften oder Tutorien zählen nicht!). 

Sie können auch mehr Vorlesungen besuchen. Dies bietet sich deshalb an, weil Sie im ersten Semester unbedingt die Abschlussprüfungen zu 10 SWS bestehen müssen. Belegen sie ein Fach mehr als nötig, können Sie eine schlechte Leistung ausgleichen. Die Wahl zu vieler Vorlesungen ist aber wegen des erhöhten Arbeitsaufwands ebenfalls nicht zu empfehlen! Außerdem werden maximal 22 SWS in die LL.M.-Endnote eingerechnet.

In den Semesterferien zwischen 1. und 2. Semester

Wenn Sie alle erforderlichen Leistungskontrollen bestanden und somit das erste Semester erfolgreich abgeschlossen haben, müssen Sie im LL.M.-Büro Ihre Zulassung zur Magisterarbeit beantragen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 LL.M.-Ordnung).
Hierzu müssen Sie eine Versicherung darüber abgeben, dass Sie nicht bereits eine vergleichbare Prüfung in Deutschland nicht bestanden haben oder sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befinden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 u. 3 LL.M.-Ordnung). Die Vorlage zu dieser Erklärung ist im LL.M.-Büro erhältlich.

Sobald diese Versicherung von Ihnen vorliegt, erhalten Sie die Zulassung zur Magisterarbeit mit der Post.

Jetzt sollten Sie sich auch schon Gedanken über das von Ihnen selbst zu wählende Thema Ihrer Magisterarbeit machen und sich in die entsprechende Literatur einlesen. Das Thema der Arbeit kann jedem rechtswissenschaftlichen Sachgebiet des deutschen oder internationalen Rechts (nicht Ihres Heimatrechts!!) entnommen werden. 

2. Semester

In Ihrem zweiten Semester haben Sie an Lehrveranstaltungen von mindestens 8 Wochenstunden teilzunehmen. Hinsichtlich der Wahl der Lehrveranstaltungen gelten dabei die gleichen Regeln wie im ersten Semester. 
Daneben beginnen Sie im zweiten Semester mit der Anfertigung Ihrer Magisterarbeit, für die Sie vier Monate Zeit haben (mehr dazu unter 4.).

Sollten Sie im 2. Semester durch eine Klausur durchfallen, so müssen Sie deswegen nicht noch einmal das 2. Semester wiederholen. Die schlechte Note wird aber Ihre Gesamtnote nach unten drücken – nutzen Sie – wenn Sie durchgefallen sind - daher die Wiederholungsklausur, um Ihre Note zu verbessern!

Nur wenn der Gesamtdurchschnitt von Klausuren und Magisterarbeit unter 4,00 Punkten liegt, bekommen Sie keinen LL.M..

IV. Magisterarbeit
In Ihrem zweiten Semester müssen Sie spätestens bis zum 15. Januar (WS) bzw. zum 15. Juni (SoSe) einen Betreuer für Ihre Magisterarbeit finden und mit diesem das Thema der Arbeit absprechen. Als Betreuer kommen Professoren/Privatdozenten etc. des Fachbereichs in Betracht (§ 6 Abs. 1 LL.M.-Ordnung).

Die Themenabsprache und der Fristbeginn werden in einem Formblatt dokumentiert, das Sie sich bitte im LL.M.-Büro besorgen.

Kümmern Sie sich bitte rechtzeitig um einen Betreuer und beachten Sie, dass mit endgültiger Festlegung des Themas die Frist anfängt zu laufen beginnt (-also z.B. auch schon ab dem 01. Januar, wenn an diesem Tag das Thema festgelegt wurde!).

Um einen Betreuer zu finden, empfiehlt es sich, zunächst im Internet die Professoren zu suchen, die das von Ihnen favorisierte Rechtsgebiet anbieten. Am besten wählen Sie einen Professor, der Sie schon aus seiner Vorlesung kennt. Kommen Sie bitte ins LL.M.-Büro, um von uns überprüfen zu lassen, ob der gewählte Professor nicht bereits mit Arbeiten überfrachtet ist. Dann gehen Sie in die Sprechstunde des Professors oder vereinbaren einen Termin mit der Sekretärin und stellen das Thema vor, über das Sie gerne schreiben möchten. Sie können sich auch ein Thema geben lassen, besser ist es allerdings, wenn Sie einen vorbereiteten Eindruck hinterlassen.

Sobald das Thema feststeht, arbeiten Sie eine zwei- oder dreiseitige Gliederung aus und besprechen diese mit dem Professor. Unter Umständen wird er Ihnen sagen, dass Sie das Thema einschränken oder erweitern oder einen anderen Schwerpunkt setzen sollen. Sie können auch ihren Betreuer fragen, ob er Ihnen besondere Literaturempfehlungen geben kann.

Wenn Sie möchten, können Sie ihre Gliederung mit den LL.M.-Mitarbeiterinnen besprechen, bevor Sie damit zu ihrem Betreuer gehen.

Nach diesem zweiten Termin müssen Sie die Magisterarbeit eigenständig schreiben. Hier ist es nicht üblich, die Professoren übermäßig in die Entstehung der Arbeit einzubeziehen – die Arbeit wird auch nicht vom Professor vor der Abgabe korrigiert! Wenden Sie sich bitte nur mit wirklich wichtigen Fragen an Ihren Betreuer.
Lassen Sie in Ihrem eigenen Interesse die Magisterarbeit in jedem Falle von einem deutschen Muttersprachler Korrektur lesen! Die Erfahrung hat gezeigt, dass regelmäßig Magisterarbeiten wegen mangelnden Sprachfertigkeiten schlechter bewertet wurden. Denken Sie daran: wenn die Korrektoren Ihre Sätze nicht verstehen, können sie auch nicht positiv in die Bewertung Ihrer Magisterarbeit einfließen.

Bitten Sie einen Ihrer deutschen Kommilitonen darum, die Arbeit Korrektur zu lesen. Da der Zeitaufwand schon im Bereich von ca. 2 – 3 Stunden angesetzt werden muss, ist es üblich, den Korrekturleser im Gegenzug zum Beispiel zu einem Essen einzuladen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Vorgaben des Formalienmerkblattes, das im LL.M.-Büro erhältlich ist. Die Professoren legen größten Wert auf  korrekte Formalien!

Die Magisterarbeit ist innerhalb von vier Monaten, beginnend mit der Festlegung des Themas, in deutscher Sprache anzufertigen und soll 50 Schreibmaschinenseiten nicht übersteigen. Die Arbeit ist im LL.M.-Büro oder beim Betreuer fristgerecht in zwei Exemplaren einzureichen oder fristgerecht bei der Post einzuliefern (§ 6 Abs. 2 u. 5 LL.M.-Ordnung).

Sollten Sie die Magisterarbeit nicht im LL.M.-Büro abgeben, weil am Abgabetermin keine LL.M.-Sprechstunde ist, lassen Sie sich auf jeden Fall den fristgerechten Eingang der Magisterarbeit bestätigen und bringen Sie diese Bestätigung in das LL.M.-Büro (oder geben Sie die Bestätigung beim Pedell in die Hauspost mit einem beschrifteten Kuvert „LL.M.-Büro Lehrstuhl Hepting“).

Achtung ! Wird die Magisterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, so gilt sie als abgelehnt ! 

Fällt das Fristende auf ein Wochenende oder einen Feiertag, dürfen Sie die Arbeit am nächsten Werktag abgeben.

Fristverlängerung: Sollten sie innerhalb der Anfertigungsfrist erkranken oder liegt ein sonstiger wichtiger, von Ihnen nicht zu vertretender Grund vor, besorgen Sie sich bitte ein Attest bei Ihrem behandelnden Arzt - bzw. bei sonstigem wichtigen Grund einen geeigneten Nachweis - und bringen Sie diese in das LL.M.-Büro. Das LL.M.-Büro kontrolliert den Nachweis, bereitet dann die Fristverlängerung vor und lässt sie von dem Betreuer unterschreiben. Die Frist kann Ihnen um so viele Tage verlängert werden, wie Sie erkrankt waren oder der sonstige wichtige Grund sie nachweislich gehindert hat, ihre Magisterarbeit anzufertigen.

Sollten Sie innerhalb des ersten Monats der Anfertigungsfrist feststellen, dass Ihnen das Thema gar nicht liegt, können Sie einmal das Thema zurückgeben und mit dem Betreuer ein neues Thema vereinbaren. Die viermonatige Anfertigungsfrist beginnt dann erneut zu laufen. Vergessen sie nicht, die neue Themenvereinbarung mit dem Fristbeginn im LL.M.-Büro abzugeben.

Ihre Magisterarbeit wird von zwei Professoren/Privatdozenten begutachtet. Wird Ihre Arbeit mit „rite“ (ausreichend) oder besser bewertet, so ist der schriftliche Prüfungsteil Ihres Magisterstudiums erbracht (§ 7 Abs. 3 Satz 1 LL.M.-Ordnung). Wird Ihre Magisterarbeit schlechter als mit „rite“ bewertet, können Sie in einem neuen Verfahren einmal eine weitere Magisterarbeit zu einem anderen Thema vorlegen (§ 7 Abs. 8 LL.M.-Ordnung) .

V. Disputation (mündliche Prüfung über die Magisterarbeit)
Nach bestandener Magisterarbeit findet zwischen Ihnen und Ihrem Betreuer eine Disputation von mindestens 15 Minuten über Ihre Magisterarbeit statt. Darin sollen Sie den Inhalt Ihrer Magisterarbeit mündlich darlegen und verteidigen. Das Ergebnis der Disputation wird von dem Betreuer entweder als bestanden oder als nicht bestanden bewertet (§ 8 Abs. 1 u. 2 LL.M.-Ordnung). 

Die Ladung zur Disputation erhalten Sie von Ihrem Betreuer - sie sollte spätestens 14 Tage vorher bei Ihnen ankommen. Kurzfristigere Ladungen sind auch möglich, wenn Sie auf die 14-tätgige Ladungsfrist verzichten.

VI.  Gesamtnote

Die Gesamtnote der Magisterprüfung setzt sich je zur Hälfte aus den (je nach Stundenzahl der jeweiligen Veranstaltung) gewichteten Bewertungen der Semesterabschlussprüfungen sowie der Bewertung der Magisterarbeit zusammen. 

VII. Statistik
Bevor Sie Ihre LL.M.-Urkunde erhalten, kommen Sie bitte in das LL.M.-Büro um die von Ihnen bestandene Prüfung statistisch zu erfassen. Bringen Sie bitte dazu Ihren Pass und Ihre (große) Immatrikulationsbescheinigung mit, auf der das Fach und die Semesterzahl angegeben sind.

VIII.  LL.M.-Urkunde und Zertifikat
Haben Sie die erforderlichen Prüfungsleistungen erfolgreich erbracht, sind Sie berechtigt, hinter ihrem Namen den akademischen Grad eines Magister Legum (LL.M.) zu führen. 

(z.B. Anna Musterfrau, LL.M. (Mainz)) 

Hierüber erteilt Ihnen der Dekan eine Urkunde (§ 10 Abs. 2 u. 3 LL.M.-Ordnung), die Ihnen vom LL.M.-Büro zusammen mit dem LL.M.-Zertifikat, in dem alle besuchten Veranstaltungen mit den Einzelnoten aufgeführt sind, übergeben wird.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie sich die Magister Legum (LL.M.)-Prüfungsordnung aus dem Jahr 2002  durch.

Nutzen Sie bitte die Sprechzeiten des LL.M.-Büros für Ihre Fragen.

Teilen Sie bitte eventuelle Adressänderungen immer sofort dem LL.M.-Büro mit!

Nach der Einschreibung erhalten Sie einen Rückmeldebogen mit Immatrikulationsbescheinigungen und einem Abschnitt vom Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV). Hiermit können Sie sich einen email-account an der Uni freischalten lassen. Wie das funktioniert steht auf der homepage des ZDV (http://www.zdv.uni-mainz.de/). 

Sie sollten immer einen funktionierenden account haben und diesen auch regelmäßig einsehen, da Sie vom LL.M.-Büro des öfteren mails mit Informationen zum LL.M.-Studium bekommen!
Neben den Computern im ZDV können Sie auch die Computer im CIP-Pool Jura (Infos und Öffnungszeiten auf der homepage des Fachbereiches Jura) nutzen.

Nutzen Sie homepage des Fachbereiches Jura (http://www.jura.uni-mainz.de), um sich über Ihre Professoren und die Termine für Klausuren und ähnliches zu informieren.

Beim Pedell (=Hausmeister) des Fachbereiches 03, Herrn Glinski, können Sie einen Spind (=abschließbarer Schrank) bekommen. Sie finden den Pedell im Erdgeschoss des neuen Hauses Recht und Wirtschaft. 

Anmerkungen zu einer Promotion an der Uni Mainz:
Das LL.M.-Büro ist nicht zuständig für Beratung bezüglich eines Promotionsvorhabens!

Es kann allerdings dies vorweggeschickt werden:

· die Promotionsordnung des juristischen Fachbereichs der Uni Mainz steht im Internet – lesen Sie sie aufmerksam durch, dann dürften einige Fragen schon beantwortet sein.


· die Erfahrung zeigt, dass nur LL.M.-Studenten mit einer Gesamtnote „summa cum laude“ in der Regel hier einen Doktorvater/eine Doktormutter finden können. 


· in Ausnahmefällen, wenn das Promotionsthema von besonderem Interesse für den Doktorvater/die Doktormutter ist, kann ein LL.M.-Student auch mit einer Gesamtnote „magna cum laude“ promovieren.

· In beiden Fällen ist für die Suche nach einem Doktorvater/einer Doktormutter Ihr persönliches Engagement gefragt, da zumindest gegenwärtig mehr Studenten promovieren wollen, als Promotionsmöglichkeiten vorhanden sind. 
· Der beste Weg: Schreiben sie eine zweiseitige Zusammenfassung über das von Ihnen gewollte Thema und gehen Sie zuerst zu Ihrem LL.M.-Betreuer in die Sprechstunde.

· Es fällt negativ auf, wenn Sie mehrere Professoren gleichzeitig ansprechen!

